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Gemeindekanzlei



Postfach 164



4632 Trimbach

Gesuch Miete Turnhallen an Wochenenden und Schulräume

	Gewünschtes Objekt
	

	
	

	Datum des Anlasses
	

	
	

	Zeit
	von
bis
Uhr

	
	

	Art des Anlasses
	

	
	

	Organisator
	

	
	

	Kontaktperson
	

	
	

	Rechnungsadresse
	

	
	

	Telefon G
	

	
	

	Telefon P
	

	
	

	Natel
	

	
	

	E-Mail
	


	
	
	

	Datum
	
	Unterschrift Gesuchsteller


Bewilligung und Auflagen der Einwohnergemeinde Trimbach

Kosten: 
Fr.

Gesuch bewilligt von der Einwohnergemeinde am 

Gemäss Gebührenreglement Pos. 219.1.3 und 219.1.4 wird die Hauswartsentschädigung bei Bedarf in Rechnung gestellt.

Mit Hauswart abgesprochen.

Visum:
Einwohnergemeinde Trimbach


Der Verwaltungsleiter


Röbi Wyss

Kopie geht an

Gesuchsteller/-in, Hauswart, Finanzverwaltung

Gebühren für Trimbacher Vereine:

	Hallenbenützungsgebühren
Mühlematt
Gerbrunnen
Gerbrunnen 

pro Halbtag oder Abend
Leinfeld I/II
Klein
Gross



	Gerbrunnen

Klein + gross

	Wochenendbenützungen 

Sportl. Art für Trimbacher 

Vereine
Fr. 30.–
Fr. 30.–
Fr. 45.–


	Fr. 60.–

	Kant. Kurse, von Trim-

bacher Vereinen organisiert 

(Leiterkurs usw.)
Fr. 40.–
Fr. 40.–
Fr. 60.–
	Fr. 80.–


· Die Reinigungs- und Abnahmekosten sind durch den Verein zu bezahlen
(Pro Std. Fr. 40.– / ab 22.00 Uhr Fr. 60.–).

· Die Rechnungstellung an die Benützer erfolgt auf Grund eines Rapportes des Hauswartes.

· Für Meisterschafts- und Cupspiele ist die Hallenbenützung gratis, jedoch werden die Hauswartsentschädi-gungen von der Finanzverwaltung in Rechnung gestellt. Turniere werden nach den Hallenbenützungsgebühren verrechnet.

Gebühren für Auswärtige (Turnhallen):

Samstag
Fr. 500.– plus Reinigung und Hauswart

Sonntag 
Fr. 500.– plus Reinigung und Hauswart

ganzes Wochenende
Fr. 800.– plus Reinigung und Hauswart

· Der Stundenaufwand des Hauswartes wird für die gesamte Dauer der Hallenbenützung (inkl. Reinigung) verrechnet. (Pro Std. Fr. 40.– / ab 22.00 Uhr Fr. 60.–).

· Die Rechnungstellung an die Benützer erfolgt auf Grund eines Rapportes des Hauswartes.

Generell gilt für alle Benutzer:

Die Reservationen müssen mindestens 1 Monat im voraus auf der Gemeindekanzlei eingereicht werden.

Die Vermietung an Wochenenden erfolgt an je einen Veranstalter am Samstag und einen am Sonntag. Es erfolgen keine Mehrfachbelegungen.

Die Vereine sind nicht berechtigt, die Übergaben der Halle direkt vorzunehmen. Die Abnahme erfolgt in jedem Fall über den Hauswart. Sonderregelungen sind schriftlich festzuhalten und von den verantwortlichen Vereinsvertretern zu unterzeichnen. Solche Sonderregelungen können jederzeit widerrufen werden, wenn damit verbundene Abmachungen nicht eingehalten werden.

Bei Rückzug der Reservation bis 30 Tage vor dem reservierten Datum werden keine Kosten verrechnet. Bei späterem Rückzug wird die volle Hallenmiete fällig.

Koordinationsstelle für die Hallenvermietung ist die Gemeindekanzlei (Tel. 062 293 23 06).

Die Schlüsselübergabe findet jeweils am Freitag von 16.30–17.00 Uhr beim jeweiligen Hauswart statt.

Der Abend- und Wochenenddienst wird vom Bauamt koordiniert. Die Gemeindekanzlei erhält die Liste der Diensthabenden.

Generelle Bestimmungen für regelmässige Benutzer von Turnhallen und Räumlichkeiten der Schule:

Turnhallen und Schulräume stehen an allgemeinen Feiertagen und arbeitsfreien Tagen (gemäss Auflistung) nicht zur Verfügung. (Neujahr, Berchtoldstag, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Auffahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 1. August, 15. August, 1. November, 24.–31. Dezember)

Der Abtausch von Lektionen ist dem zuständigen Hauswart zu melden. Werden Lektionen auf Dauer abgetauscht, ist das Schulsekretariat zu informieren, damit der Stundenplan angepasst werden kann.

Regelmässige Benützer von Schulräumen und Turnhallen haben sich ins Belegungsjournal einzutragen.

Einwohnergemeinde


Trimbach





Gemeindekanzlei


Baslerstrasse 122, 4632 Trimbach


Telefon 062 289 23 06 / Fax 062 289 23 30


E-Mail kanzlei@trimbach.ch








